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Dipl.-Pädagogin Birgit Kaufhold 

Verfahrensbeistandschaften ● Umgangspflegschaften ● Ergänzungspflegschaften 

16. Mit der Vollendung des 16. Lebensjahres 
 
 
a) Beschränkte Ehemündigkeit (Befreiung vom Eheverbot, § 1303 BGB)  
 

§ 1303 Ehemündigkeit 

 
(1) Eine Ehe soll nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. 
(2) Das Familiengericht kann auf Antrag von dieser Vorschrift Befreiung erteilen, 
wenn der Antragsteller das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger Ehegatte 
volljährig ist. 
(3) Widerspricht der gesetzliche Vertreter des Antragstellers oder ein sonstiger 
Inhaber der Personensorge dem Antrag, so darf das Familiengericht die Befreiung 
nur erteilen, wenn der Widerspruch nicht auf triftigen Gründen beruht. 
(4) Erteilt das Familiengericht die Befreiung nach Absatz 2, so bedarf der 
Antragsteller zur Eingehung der Ehe nicht mehr der Einwilligung des gesetzlichen 
Vertreters oder eines sonstigen Inhabers der Personensorge. 
 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__1303.html 
 
 

b) Du bist jetzt Testierfähigkeit (§ 2229 BGB = Bürgerliches Gesetzbuch). Das 
heißt du kannst einen „letzten Willen“ aufsetzen und bestimmen wer dein 
Eigentum erhält. 

 

§ 2229 Testierfähigkeit Minderjähriger, Testierunfähigkeit 
 
(1) Ein Minderjähriger kann ein Testament erst errichten, wenn er das 16. Lebensjahr 

vollendet hat. 
(2) Der Minderjährige bedarf zur Errichtung eines Testaments nicht der Zustimmung 

seines gesetzlichen Vertreters. 
(3) (weggefallen) 
(4) Wer wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche 

oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von 
ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu 
handeln, kann ein Testament nicht errichten. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__2229.html 
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c) Du besitzt ein Einsichtsrecht in Geburtenbuch (adoptierte Kinder, § 61 Abs. 2 
PStG = Personenstandsgesetz). 

 

§ 61 Allgemeine Vorschriften für die Benutzung 
 
(1) Die §§ 62 bis 66 gelten für die Benutzung der bei den Standesämtern geführten 

Personenstandsregister und Sammelakten bis zum Ablauf der in § 5 Abs. 5 
festgelegten Fristen. Benutzung ist die Erteilung von Personenstandsurkunden 
aus einem Registereintrag, die Auskunft aus einem und die Einsicht in einen 
Registereintrag sowie die Durchsicht mehrerer Registereinträge; hierzu gehört 
auch eine entsprechende Verwendung der Sammelakten. 

(2) Nach Ablauf der in § 5 Abs. 5 festgelegten Fristen für die Führung der 
Personenstandsregister und Sammelakten sind die archivrechtlichen Vorschriften 
für die Benutzung maßgebend. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dipl.-Pädagogin Birgit Kaufhold 

Verfahrensbeistandschaften ● Umgangspflegschaften ● Ergänzungspflegschaften 

 

©     Autorin Birgit Kaufhold Deine Rechte (mit der Vollendung von 1 Jahren)              Seite 3 
 

d) Pflicht zum Besitz eines Personalausweises oder anderen Passes (§ 1 
PersAuswG = Gesetz über Personalausweise).  

 

1 Ausweispflicht 
 
(1) Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die das 16. 

Lebensjahr vollendet haben und nach den Vorschriften der Landesmeldegesetze 
der allgemeinen Meldepflicht unterliegen, sind verpflichtet, einen Personalausweis 
zu besitzen und ihn auf Verlangen einer zur Prüfung der Personalien ermächtigten 
Behörde vorzulegen; dies gilt nicht für Personen, die einen gültigen Paß besitzen 
und sich durch diesen ausweisen können. Der Ausweispflicht kann auch durch 
Vorlage eines vorläufigen Personalausweises genügt werden. Auf Antrag kann ein 
Personalausweis auch vor Vollendung des 16. Lebensjahres ausgestellt werden. 

(2) Der Personalausweis und der vorläufige Personalausweis sind nach einheitlichen 
Mustern mit Lichtbild auszustellen; sie erhalten eine Seriennummer. Der Ausweis 
enthält neben dem Lichtbild des Ausweisinhabers und seiner Unterschrift 
ausschließlich folgende Angaben über seine Person:  

1. Familienname und ggf. Geburtsname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. (weggefallen) 
5. Tag und Ort der Geburt, 
6. Größe, 
7. Farbe der Augen 
8. gegenwärtige Anschrift, 
9. Staatsangehörigkeit. 

(3) Der Personalausweis erhält eine Zone für das automatische Lesen. Diese darf 
lediglich enthalten:  

1. Die Abkürzung "IDD" für "Identitätskarte der Bundesrepublik Deutschland", 
2. den Familiennamen, 
3. den oder die Vornamen, 
4. die Seriennummer des Personalausweises, die sich aus der 

Behördenkennzahl der Personalausweisbehörde und einer fortlaufend zu 
vergebenden Ausweisnummer zusammensetzt, 

5. die Abkürzung "D" für die Eigenschaft als Deutscher, 
6. den Tag der Geburt, 
7. die Gültigkeitsdauer des Personalausweises, 
8. die Prüfziffern und 
9. Leerstellen. 

(4) Der Personalausweis darf neben dem Lichtbild und der Unterschrift auch weitere 
biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht des 
Personalausweisinhabers enthalten. Das Lichtbild, die Unterschrift und die 
weiteren biometrischen Merkmale dürfen auch in mit Sicherheitsverfahren 
verschlüsselter Form in den Personalausweis eingebracht werden. Auch die in 
Absatz 2 Satz 2 aufgeführten Angaben über die Person dürfen in mit 
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Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Personalausweis eingebracht 
werden. 

(5) Die Arten der biometrischen Merkmale, ihre Einzelheiten und die Einbringung von 
Merkmalen und Angaben in verschlüsselter Form nach Absatz 4 sowie die Art ihrer 
Speicherung, ihrer sonstigen Verarbeitung und ihrer Nutzung werden durch 
Bundesgesetz geregelt. Eine bundesweite Datei wird nicht eingerichtet. 

(6) Für die erstmalige Ausstellung des Personalausweises sowie für die 
Neuausstellung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer ist eine Gebühr von acht Euro zu 
erheben. Die erstmalige Ausstellung des Personalausweises an Personen, die das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist gebührenfrei. Von der Erhebung 
einer Gebühr kann abgesehen werden, wenn der Gebührenpflichtige bedürftig ist. 

(7) Die Muster der Ausweise bestimmt das Bundesministerium des Innern durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Der 
Personalausweis ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/persauswg/BJNR008070950.html 
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e) Handlungsfähigkeit nach § 12 AsylVfG = Asylverfahrensgesetz und § 80 
AufenthG = Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die 
Integration von Ausländern im Bundesgebiet  

 

§ 12 Handlungsfähigkeit Minderjähriger (AsylVfG) 
 
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist auch ein 

Ausländer, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht nach Maßgabe 
des Bürgerlichen Gesetzbuches geschäftsunfähig oder im Falle seiner 
Volljährigkeit in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem 
Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre. 

(2) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljährig 
anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche 
Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen 
Ausländers bleiben davon unberührt. 

(3) Im Asylverfahren ist vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung des 
Familiengerichts jeder Elternteil zur Vertretung eines Kindes unter 16 Jahren 
befugt, wenn sich der andere Elternteil nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein 
Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist. 

 
 

§ 80 Handlungsfähigkeit Minderjähriger (AufenthG) 

 
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist ein 

Ausländer, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht nach Maßgabe 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder im Falle seiner Volljährigkeit 
in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu 
unterstellen wäre. 

(2) Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjährigen steht seiner 
Zurückweisung und Zurückschiebung nicht entgegen. Das Gleiche gilt für die 
Androhung und Durchführung der Abschiebung in den Herkunftsstaat, wenn sich 
sein gesetzlicher Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder dessen 
Aufenthaltsort im Bundesgebiet unbekannt ist. 

(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljährig 
anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche 
Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen 
Ausländers bleiben davon unberührt. 

(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, und sonstige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter den 
Ausländer im Bundesgebiet betreuen, sind verpflichtet, für den Ausländer die 
erforderlichen Anträge auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels und 
auf Erteilung und Verlängerung des Passes, des Passersatzes und des 
Ausweisersatzes zu stellen. 
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Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
§ 12 AsylVfG =http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__12.html 
§ 18 Aufenthg = http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__80.html 
 
 
 
 

f) Aktives Wahlrecht in der Sozialversicherung (§ 50 SGB-IV Sozialgesetzbuch 
(SGB) Viertes Buch (IV) Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung) 

 

§ 50 Wahlrecht 
 
(1) Wahlberechtigt ist, wer an dem in der Wahlausschreibung bestimmten Tag 

(Stichtag für das Wahlrecht)  
1. bei dem Versicherungsträger zu einer der Gruppen gehört, aus deren Vertretern 

sich die Selbstverwaltungsorgane des Versicherungsträgers zusammensetzen, 
2. das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat, 
3. eine Wohnung in einem Staat, in dem die Verordnung (EWG) Nummer 1408/71 

anzuwenden ist, innehat oder sich gewöhnlich dort aufhält oder regelmäßig dort 
beschäftigt oder tätig ist. 

Wahlberechtigte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs haben, können in der Renten- und 
Unfallversicherung an der Wahl nur teilnehmen, wenn sie in der Zeit zwischen 
dem 107. und dem 37. Tag vor dem Wahltag bei dem Versicherungsträger einen 
Antrag auf Teilnahme an der Wahl stellen. In der Rentenversicherung ist ein 
Versicherter bei dem Träger wahlberechtigt, der sein Versicherungskonto führt, 
ein Rentenbezieher bei dem Träger, der die Rente leistet. 

(2) Wahlberechtigt ist nicht, wer aus den in § 13 des Bundeswahlgesetzes genannten 
Gründen vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 

(3) Die Satzung kann bestimmen, dass nicht wahlberechtigt ist, wer am Stichtag für 
das Wahlrecht fällige Beiträge nicht bezahlt hat. 

(4) Anstelle eines nach den Absätzen 1 und 2 nicht wahlberechtigten Arbeitgebers 
kann sein gesetzlicher Vertreter oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, ein 
Geschäftsführer oder bevollmächtigter Betriebsleiter das Wahlrecht ausüben; die 
Absätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__50.html 
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f) Aktives Kommunalwahlrecht in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein, Berlin und Sachsen-Anhalt  

 
 
 
 

g) Aufenthalt in Gaststätten und bei Tanz- und Filmveranstaltungen bis 24 Uhr (§§ 
4,5 JuSchG = Jugendschutzgesetz). 

 

§ 4 Gaststätten 
 
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur 

gestattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder 
erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 
Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 
Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 
24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines 
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden. 

(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, 
und in vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht 
gestattet werden. 

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen. 
 
 

§ 5 Tanzveranstaltungen 
 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 

personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 
24 Uhr gestattet werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und 
Jugendlichen unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die 
Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt 
wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient. 

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen. 
 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
§ 4 JuSchG = http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__4.html 
§ 5 JuSchG = http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__5.html 
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h) Besuch von Filmveranstaltungen bis 24 Uhr (§ 11 JuSchG = 
Jugendschutzgesetz)  

 

§ 11 Filmveranstaltungen 
 
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und 

Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten 
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen 
des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden 
sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die 
vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind. 

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen 
Filmveranstaltungen mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren 
freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet 
werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten Person begleitet sind. 

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei 
öffentlichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person gestattet werden  

1. Kindern unter sechs Jahren, 
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist, 
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist, 
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig 
von der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für 
Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu 
nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht gewerblich 
genutzt werden. 

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische 
Getränke werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 
nur nach 18 Uhr vorgeführt werden. 

 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/__11.html 
 
 

i ) Führerscheinerwerb Klasse A1, M, S, L, T (enthält M, S, L)  
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j) Ende des strafrechtlichen Schutzes bei Straftaten, die die Verletzung der Fürsorge- 
und Erziehungspflicht (§ 171 StGB = Strafgesetzbuch ) beinhalten  

 

§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

 
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn 
Jahren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in 
seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, 
einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__171.html 
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k) Ende des strafrechtlichen Schutzes bei sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener 
(§ 174 StGB = Strafgesetztbuch) sowie von Jugendlichen (§ 182 StGB) und bei 
der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger (§ 180 StGB)  

 

§ 174 Sexueller Mißbrauch von Schutzbefohlenen 
 
(1) Wer sexuelle Handlungen  

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 
oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 
oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit 
dem Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
verbundenen Abhängigkeit oder 

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen 
Kind 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen läßt, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3  
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder 
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, daß er sexuelle Handlungen vor ihm 

vornimmt, 
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 

1 Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, 
wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der 
Tat gering ist. 

 
 
 
 

§ 182 Sexueller Mißbrauch von Jugendlichen 
 
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter 

Ausnutzung einer Zwangslage  
1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder 

von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird eine Person über achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter 

achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle 
Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt. 

(3) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren 
dadurch mißbraucht, daß sie  
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1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen läßt oder 
2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder 

von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, 
und dabei die fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung 

ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(4) Der Versuch ist strafbar. 
(5) In den Fällen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, daß 

die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. 

(6) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen 
Vorschriften absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, 
gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist. 

 
 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

 
(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor 

einem Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter 
sechzehn Jahren  
1. durch seine Vermittlung oder 
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person 
Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das 
Vorschubleisten seine Erziehungspflicht gröblich verletzt. 

(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen 
Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich 
vornehmen zu lassen, oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung 
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung 
oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Mißbrauch einer mit dem 
Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
verbundenen Abhängigkeit bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor einem 
Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar. 
 
 
Nachlesen kannst du den Gesetzestext beim Bundesministerium für Justiz 
(Juris): 
§ 174 StGB = http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__174.html 
§ 182 StGB = http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__182.html 
§ 180 StGB = http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__180.html 


